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Sehr geehrter Herr Dr. Teerling

als Anlage unsere Forderungsanmeldung in zweifacher Ausfertigung.

Mit freundlichen Grüßen
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Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen der Containertransporte Wesseler GmbH (CTW)
1 Stand: September 2010

unerhebliche Leislungshindernisse, die die CTW weder grob
lahrlässig noch vorsätzlich herbeigelührl hat. nicht wie vorgese
hen erlolgen kann,

b) Die CTW ist bei Verträgen, die sie mit Unternehmern geschlos
sen hat. berechtigt, die vertraglichen Leistungen durch Dritte zu

. , ● bewirken, solern sie dem Vertragspartner gegenüber weiterhin

b) Im Verhältnis zu Unternehmern geilen lür Verkehrsvprträge, verpilichtel bleibt,

betreuen, statt dieser Allgemeinen Geschältsbedingunden diej-'’. a)'; Pi.e von;de( CTW übernommenen Vertragspllichlen entbinden
Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingüngen in derljeweils“ ' Vertragspartner nicht von seiner rectitlichen Verantv/orlung
aktuellen Fassung. ; * für die Beschallenheit der zu entsorgenden oder zu verwertenden

c) Allgemeine Geschällsbedingungen des Vertragspartnfs. die Abfälle.
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen entgegerfetehen, Der Vertragspartner ist für die richtige Deklaration der anlallen-
werden hiermit ausdrücklich abgelehnt. Besläligungssc(treiben den Abfälle'allein verantwortlich. Dies gilt auch im Falle der
des Vertragspartners verpflichten die CTW nichF, auch wenn Bevollmächtigung der CTWzür Vertretung gegenüber Behörden,
ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. ● Geliehenen und sonstigen Unternehmen,

d) Von diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abwfeichen- a} Die CTW ist berechtigt, die Annahme von Abfällen, die in ihrer
de Vereinbarungen oder Ergänzungen - gleich welcher Art - Beschaflenheit vom Inhalt des Enisorgungs- oder Verwerlungs-
sind nur dann verbindlich, wenn sie von der CTW beslälfgt wer- Vertrages abweichen, zu ver'weigern oder solche Stofle einer ord

nungsgemäßen Entsorgung zuzufühten und dem Vertragspart
ner etwaige Mehrkosten zu berechnen.

1. Geltung der Bedingungen nicht der CTtiV gehörender Ware erv/irbt die CTW Miteigentum
an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbe-

hailsvrare zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird

die Votbehallsware mit nicht der CTW gehörender Ware gemäß
§§ 947,948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird

die CTW Miteigentümerin entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen. Ervrirbt der Vertragspartner durch Verbindung.
Vermischung oder Vermengung Alleineigenlum, so verpllichtet
er sich schon jetzt, der CTW Miteigentum nach dem Verhältnis
des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der

Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu übertragen. Der
Vertragspartner hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Mitei
gentum der CVN stehende Sache, die ebenlalls als Vorbehalts
ware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich
zu verwahren,

d) Bei Ware, die der Vertragsparlner im Rahmen einer laufenden

Geschäftsbeziehung von der CTV/ bezieht, behält die CTW sich
das Eigentum vor, bis sämtliche Forderungen gegen den Ver

tragspartner aus der Geschäftsverbindung einschließlich der

künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder

später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies gilt
auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen in eine
laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezo

gen und vom Vertragspartner anerkannt isl. V^lird im Zusam

menhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Ver

tragspartner eine wechselmäßige Haftung der CTW begründet
(Scheck-, Wectiselzahlung), so erlischt der Eigenlumsvorbehall
nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Vertragspartner als
Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners ist die
CTW zur Rücknahme der V/are nach Mahnung berechtigt und der

Vertragsparlner isl zur Herausgabe verpflichlel.

e) V^ird Vorbehaltsv/are allein oder zusammen mit nicht der CTW

gehörender Ware veräußert, so tritt der Vertragspartner schon
jetzt die aus der Weilerveräußerung entstehenden Forderungen
in Höhe des Wertes der Vorbetiailsware mit allen Nebenrechten

und Rang vor dem Rest an die CW ab; die CTW nimmt die
Abtretung an. Der Wert der Vorbehaltsware isl der sich aus der

Rechnung der CW ergebende Betrag, der jedoch außer Ansatz
bleibt, so'weil Rechte Dritter enigegenstehen. Sieht die weiter
veräußerte Vorbetiallsv/are im Miteigentum der CTW, so

erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der

dem Anteilswert an dem Miteigentum entspricht,

f) Der Vertragspartner ist zur Weiterveräußerung und Verwendung

oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nur irn üblichen, ord
nungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe
berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne der
vorgehenden Absätze tatsächlich auf die CTW übergehen. Zu
anderen Verfügungen über die Vorbehallswarc, insbesondere
Verpfändung oder Sicherungsübereignung, isl der Vertragspart
ner nicht berechtigt,

g} Der Vertragspartner ist unter Vorbehalt des Widerrufes zur Ein
ziehung der an die CTV/ abgetretenen Forderungen gemäß den
Absätzen c) und d) ermächtigt. Die CTW wird von der eigenen
Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der

Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen - auch
gegenüber Dritten - nachkommt. Aul Verlangen der CTW hat der
Vertragsparlner bei Verstoß gegen seine Zahlungsverpllichlun-
gen die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen
und diesen die Abtretung anzuzeigen; die CTW isl dann ermäch-

tigl, den Schuldnern die Abtretung ebenfalls anzuzeigen. Über
Zwangsvollstreckungsmaflnahrnen Dritter in die Vorbehatlsware
oder in die abgetretenen Forderungen hal der Vertragspartner die
CTW unverzüglich unter Übergabe der lür den Widerspruch not
wendigen Unterlagen zu unterrichten,

h) Mit Zahlungseinstellung oder Eröffnung des Insolvenzverfah
rens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, das Recht zur
Verwendung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware oder die
Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen: bei

einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugser
mächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht lür die Rechte des Insol
venzverwalters,

i) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forde
rungen (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als
20 %, so ist die CTW zur Rückübertragung oder Freigabe der
Sicherheiten nach eigener Wahl verpflichtet. Mil Tilgung aller

Forderungen aus der Geschällsverbindung gehen das Eigentum
an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf

den Vertragspartner über.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes
Recht

a) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbe

ziehungen zv.'ischen der CTW und dem Vertragsparlner gilt aus
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland,

b) Alleiniger Gerichlsstand bei allen aus dem Vertragsverhältnis
mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten (auch
für Wechsel-, Scheck- und sonstige Urkundsprozesse) ist Osna
brück. so'weit es sich beim Vertragspartner um einen Kaulmann,
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen handelt.

a) Sämtliche Lieferungen. Leistungen und Angebote erfolgen aus

schließlich aufgrund dieser Allgemeinen GeschältsbMingun-
gen. Diese gelten auch für alle zukünftigen Geschäilsbeziehun-

gen mit Kaufleuten, auch wenn sie nicht nochmals ausdijücklich’' '
vereinbart werden.

den.

2. Angebot und Vertragsschluss

a) Die Angebote der CTW sind freibleibend und unverbindlich.
Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedüffen zur

Rechtswirksamkeit der Bestätigung durch die CTW. :

b) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonslitje Leis
tungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich Verein
bart wird. \

c) An allen technischen Unterlagen behält sich die CTW daäEigen-
lum und Urheberrecht vor. Ohne vorherige Zustimmund durch

die CTW dürfen die Unterlagen an Dritte nicht 'weilergpgeben
werden. :

7. Mängelrechte und Haftungsbeschränkungen

a) Es gellen die gesetzlichen Mängelrechte,

b) Die Haftung für Schäden ist auf Haftung für Schäden aus der Ver
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheil, die auf
einer fahrlässigen Pflichtverletzung der CTW oder einer vorsätz
lichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der CTW beruhen oder für
sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverlet
zung der CTW oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi
gen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül
lungsgehilfen der CTW beruhen, begrenzl.

8. Verjährung

a) Die Verjährung der Ansprüche wegen Leistungsmängeln beträgt
im Rechtsverkehr mit Unternehmern ein Jahr ab dem Beginn der
gesetzlichen Verjährung. Soweit Schadensersatzansprüche
wegen grober Fahrlässigkeit, Arglist, nach dem Produkthal
tungsgesetz, aus unerlaubter Handlung oder wegen Verletzung
von Leib und Leben gestellt werden, gelten die gesetzlichen Ver-
jährungsfrislen.

b) Gegenüber Verbrauchern gilt stets die gesetzliche Verjährungs-

3. Preise

a) Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung de[ CTW
genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatz
steuer. Für Verbraucher wird aut der Auftragsbestäligilng eitr
Endpreis ausgewiesen. Maßgebend für die Berechnung and die
von der CTW ermittelten Gewichte, Stückzahlen und GröBenan-

gaben. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen, die nicht in der
Aullragsbesläligung enthalten sind, werden gesondert ijerech-
net.

b) Sind bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von niehr als
4 Monaten wesentliche Steigerungen der Rohslolfpreise sowie
der Energiekosten eingetrelen, verpflichten sich die Vertrags
partner. Verhandlungen zwecks Neufestsetzung des Kauf ireises
aufzunehmen. Isl eine Übereinkunft nicht zu erzielen, s nd die

Vertragspartner berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

Für Verträge mit Unternehmern gilt für den Fall des Ri cklritls
gern. 3. b). dass weilergehende Ansprüche (z. B. Schadet s- und
Aulwendungsersatz) ausgeschlossen sind.

4. Liefer- und Leistungszeit !
a) Liefer- und Leistungsfristen sowie entsprechende Termine sind

freibleibend und unverbindlich; es sei denn, es wurde ausdrück

lich etwas anderes vereinbart. .

b) Die Liefer- bAv. Leislungslrist verlängert sich angemessen bei
lioherer Gewalt. Arbeitskämpfen, Unruhen, behördlicher) Maß
nahmen, Ausbleiben von Zulieferungen der Lieferanten d^r CTW
und sonstigen unvorhersehbaren, unabwendbaren und ±hwer-
wiegetiden Ereignissen für die Dauer der Störung. Die c|tW isl
in diesen Fällen verpllichtet, im Rahmen des Zumutbardn dem
Vertragspartner unverzüglich die erforderlichen Informationen
zu geben und die Verpflichtungen den veränderten Verhäijnissen
nach Treu und Glauben anzupassen. ;

c) Wenn trotz aller zumutbaren VertragserfüllungsbemühunSen der
CTW in den unter 4. b) genannten Fällen die Leistung unmög
lich oder unzumutbar erschwert wird, ist die CTV/ berechtigt,
vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzuireten. :

d) Wenn die Behinderung langer als 3 Monate dauert, ist der Ver
tragspartner nach angemessener Nachfrislsetzung berechtigt,
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zutiückzu-
treten. 1

e) Zu Teillieferungen und -leistungen isl die CTV/ betechligt.|soweit
der Vertragspartner nicht ein besonderes Interesse an eirier ein
heitlichen Leistung trat. I

I) Der Vertragspartner wird durch das Verstreichen vereijibarter
Liefer- bzw. Leistungsfristen, sofern er vom Vertrag zurüc|<lreten
oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen will, niijht von
der Setzurrg einer angemessenen Nachfrist befreit. Die Nachfrist
zur Erbringung der Leistung soll in aller Regel Avei vjfochen
betragen. j

5. Leistungspflicht bei der Übernahme von Abfäileji zur
Verwertung oder Beseitigung

a) Die Übernahme von Abfällen setzt eine ausdrückliche ^nnati-
meerklärung lür diese Stoffe voraus. Mit der Übernahmetgehen
die Abfälle in das Eigentum der CTW über. Die Pflicht zu Über
nahme von Abfällen ruht solange, wie die Verwertunh oder
Beseitigung aus Gründen v/ie höhere Gewalt, Arbeitsk impfe,
Unruhen öder behördliche Maßnahmen oder sonstig! nicht

frisl.

9. Zahlung

a) Sofern nichts anderes vereinbart worden isl, sind Rechnungen
der CTW sofort nach Rechnungserstellung ohne Abzug zahlbar,

b) Die Ablehnung von Schecks und Wechseln behält sich die CTW
ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur erfüllungshal
ber. Diskont- und Wechselspesen gehen zulasten des Vertrags
partners und sind sofort fällig. Unter Abbedingung der §§ 366,
367 BGB und trotz anderslautender Bestimmung des Vertrags
partners legt die CTW bei Vertragsabschluss fest, welche Forde
rungen durch Zahlungen des Vertragspartners erfüllt werden.
Befindet sich der Vertragspartner im Verzug, so ist die CTW
berechtigt, die üblichen Bankzinsen zu verlangen, bei Verbrau
chern jedoch mindestens 5 Prozenlpunkte, ansonsten 8 Pro-
zentpunkle über dem Basiszinssalz gern. § 247 BGB.

c) Der Rechnungsempfänger ist nur für den Fall, dass ihm unstrei-
lige oder rechtskräftig festgeslellte Gegenansprüche zuslelien,
zur Aufrechnung, zur Rückbehaltung oder Minderung berechtigt.

10. Eigentumsvorbehalt

a) Die CTW behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis
zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises sowie aller Forde
rungen, die die CTW im Zusammenhang mit dem Kaulgegen-
stand nachträglich erwirbt, vor.

Der Vertragspartner ist verpflichtet, solange das Eigentum noch
nicht aul ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu

behandeln. Die Kaufsache darf nicht verpfändet, sicherheitshal
ber übereignet oder mit sonstigen Rechten Dritter belastet wer¬
den.

Für Verträge mit Kaulleuten gelten lür den Eigenlurnsvorbehalt
zusätzlich die Regelungen b) bis i):

b) Der Vertragspartner isl verpllichtet, wenn der Kaufpreis einer
Sache 10.000,- Euro übersteigt, die Sache aul eigene Kosten
gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum

Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und Inspeklionsar-
beilen durchgeführt werden, hal der Vertragsparlner diese auf
eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum
noch nicht übergegangen isl, hat der Vertragsparlner die CTW
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte
Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingrilfen Dritter ausge-

setzt isl. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, der CTW die
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Vertragspartner lür den ent
standenen Ausfall,

c) Wird die Vorbehaltsware vom Vertragspartner zu einer neuen

beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für
die CTW. ohne dass die CTW hieraus verpflichtet wird: die neue
Sache wird Eigentum der CTW. Bei Verarbeitung zusammen mil



-ingegangen

Forderungsanmeldung im InsolvenzverfahrerJ 0- SEP. 2025

Anmeldungen sind stets nur an den Insolvenzverwaltei (TreuhäHd^c^iiing
RechtsanwälteSachwalter) zu senden, nicht an das Gericht

Bitte beachten Sie auch das gerichtliche Merkblatt zur Forderungsanmeldung.

Schuldner

Karec GmbH & Co. KG

Aktenzeichen:

78 IK 33/25
Insolvenzgericht:
Amtsgericht Münster

GläubigervertreterGläubiger

Die Beauftragung eines Rechtsanwalts ist
freigestellt. Die Vollmacht muss sich ausdrücklich
auf Insolvenzsachen erstrecken.

Genaue Bezeichnung des Gläubigers mit Postan
schrift, bei Gesellschaften mit Angabe der gesetzli
chen Vertreter

Containertransporte
Wesseler GmbH

Auf dem Platen 1-3

49326 Melle

Geschäftsführer; Sebastian Wesseler, Norbert Rose

Bankverbindung
BIG: GENODEF1HTR

IBAN: DE 59 2656 2490 0403 4058 00 D Vollmacht anbei bzw. folgt umgehend

Geschäftszeichen

121989

Geschäftszeichen

Angemeldete Forderungen

Jede selbständige Forderung ist getrennt anzugeben. Reicht der Raum auf diesem Formular
nicht aus, so sind die weiteren Forderungen in einer Anlage nach dem folgenden Schema
aufzuschlüsseln.

Erste Hauptforderung im Rang des § 38 insO (notfalls geschätzt) 3.415,78 €

Zinsen, höchstens bis zum Tag vor der Eröffnung des Verfahrens
€ seit dem

€

% aus

Kosten, die vor der Eröffnung des Verfahrens entstanden sind €

Summe 3.415,78 €

Zweite Hauptforderung im Rang des § 38 InsO (notfalls geschätzt) €

Zinsen, höchstens bis zum Tag vor der Eröffnung des Verfahrens
% aus

€

€ seit dem

Kosten, die vor der Eröffnung des Verfahrens entstanden sind €

Summe €

1



Nachrangige Forderungen (§ 39 InsO)
Diese Forderungen sind nur anzumelden, wenn das Gericht ausdrücklich hierzu aufgefordert hat (§ 174
Abs. 3 InsO). Die gesetzliche Rangstelle ist durch Ankreuzen zu bezeichnen. Ab Nachrang 3 sind Zinsen
und Kosten gesondert anzugeben und der jeweiligen Hauptforderung zuzuordnen (vgl. § 39 Abs. 3 InsO).

1. □ Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 1 €

2. □ Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 2 €

3. □ Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 3 €

4. □ Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 4 €

5. □ Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 5
6. G Nachrang des § 39 Abs. 2
Zinsen {§ 39 Abs. 3) zu Nachrang 3 - 4 - 5 - 6

Kosten (§ 39 Abs. 3) zu Nachranq 3 - 4 - 5 - 6

€

€

€

€

Summe der nachrangigen Forderungen €

Abgesonderte Befriedigung unter gleichzeitiger Anmeldung des Ausfalls wird beansprucht.
G Ja, Begründung siehe Anlage
G Nein

Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung
G Ja, die Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass es sich nach der Einschätzung der anmeidenden

Gläubigerin oder des anmeldenden Gläubigers um eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlung der Schuldnerin oder des Schuldners handelt, sind in der Anlage genannt

G Nein

Grund und nähere Erläuterung der Forderungen (z. B. Warenlieferung, Miete, Darlehen
Reparaturleistung, Arbeitsentgelt, Wechsel, Schadensersatz)

Rechnungen
1355880 Entsorgung Altreifen

Als Unterlagen, aus denen sich die Forderungen ergeben, sind beigefügt:

Rechnung, Wiegescheine

ü;
\ 4.

i- -ioori'

ri' -1 - -493£-3‘
(Unterschrift und evtl. Firmenstempel)

Melle, den 08.09.2025 f.

lA . /. /

Melk:
(Ort) (Datum)

Bitte reichen Sie diese Anmeldung und alle weiteren Unterlagen immer in zwei Exemplaren ein.
Beachten Sie auch die Hinweise im gerichtlichen Merkblatt zur Forderungsanmeldung.

2



Y^esseler
Altreifen- und Altgummiverwertung

Abfallverwertung
Container- und Muldendienst

Abbrucharbeiten und Bauschuttrecycling

Internationale Spedition und Lagerhaltung Ihr Entsorgungsfachbetrieb
Besuchen Sie uns im Internet

www.wesseler.de

ContainerlransDOfte Wesseler GmbH - Auf dem Platen 1-3 - D-49326 Melle

Karec GmbH & Co.KG

Centraliapark 12

59329 Wadersloh

Seite 1

28.05.2025Beleg-Datum:

Rechnung

Nr. RE1355880

Kunden-Nr. 121989

Telefon: 05422 / 9456-23Sachbearbeiter: Verena Westerveld Mail: verena.westerveld@wesseler.de

Unsere USt. Ident-Nr. DE 117 571 529 IhreUSt. Ident.-Nr: DE313938364

Wir berechnen Ihnen gemäß unseren allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Pos. Fahrzeug Artikel Bezeichnung Menge ME Preis PE Betrag

22.05.2025

WS/ÜS-Nummer: 482185

Abfallschlüssel-Nummer: 160103

2.00WAF-KR 553 1610000 Entsorgung Altreifen PKW
22.05.2025

WS/ÜS-Nummer: 482180

Abfallschlüssel-Nummer: 160103

4.00WAF-KR 553 1610000 Entsorgung Altreifen LKW- und Siloreifen

6,68» t 195,00 1.302,60

8,04» t 195,00 1.567,80

Zahlungsbedingungen Nettobetrag

2.870,40 €

Ust % Ust.-Betrag Rechnungsbetrag

545,38 €Zahlbar bis 02.06.2025 19,00% 3.415,78 €

Conlainertransporle Wesseler GmbH
Geschäftsführer: Sebastian Wesseler. Norbert Rose

Handelsregister Amtsgericht Osnabrück - HRB-NR. 0576

Volksbank Borgloh eG
IBAN DE59 2656 2490 0403 4058 00

BIC GENODEF1HTR

Volksbank Dämmer Berge eG
IBAN DE12 2806 1679 4800 8990 00

BIC GENOOEF1DAM

Volksbank Börde-Bernburg eG
IBAN DE96 8106 9052 0005 6414 38

BIC GENODEF1WZL

Hauptsitz
49326 Melle

Auf dem Platen 1 -3

Tel. 0 54 22/94 56 0

Fax 0 54 22/94 56-40

Niederlassungen:
39397 Kroppenstedt
Hakebomer Weg
Tel. 0 39 264/9 4443

Fax 0 39 264/9 44-40

49179 Ostercappeln-Schwagstorf
Schwagstorfer Eue 6
Tel. 0 54 73/9 57 70-58

Fax 0 54 73/9 57 70-92

49179 Ostercappeln-Venne
Dreskenkamp 1
Tel . 0 54 76/9 1010

Fax0 54 76/9 10 1 3

32139 Spenge
Industriezentrum 67

Tel. 0 52 25/3 14 4



Wiegeschein/Übernahmeschein B'a** (!)
Containertransporte^W©SS©loi’ GmbH

Diese Ausfertigung (weiß) ist mit Unterschrift
des Beförderers und des Absenders/Empfängers
beim Absender/Empfänger abzugeben.

482185Nr.

Nrcbm

Mulde/ContainerT
Abqeb

^CofUainer
1

GetauAmtliches Kennzeichen des Fahrzeuges
Anhtna<f. AulbftflerZuamttcnmo

T

\/^ÄF-[KR $53 ßeiadf

Material/Sorte I

Altreifen PKW
1±

Menge in tSortenschlüssel

6 680160103
J Li! X

Kundennummer_ Kundennummer
'S

(

C2N100000o O).

i
IfI J L X

sä Datum der Übernahme <iag. Monat. Jahr) j Rechnungsnummer
100000

CO

121989
ir> i.c

I
CO

i 22.05.2025O T.T J Ln 1<A

® 1
C\J-5●o

; Empfänger (Name. Anschnit)

Containertransporte

Wesseler GmbH

Auf dem Platen 1

49326 Melle

Absender (Name, Anschnfn Beförderer (Name. Anschntn
CO : f

I N
Karec GmbH & Co.KG

INSOLVENZ

Centraliapark 12

59329 Wadersloh

Kundentransportc

®r^ >■o
C TT

IU. X®

5
®
> o >
®

.5 IO 3

CO H

<i CO

UnterschriftUnterschriftUnterschrift

1

}I
1

i I

Gewicni au! Gespeicnerfes
der Waage

T
Nei

Wiegeschein Containertransporte Wesseler GmbHFrei für Vermerke Gev,1 Gewicht
T

22,140 15,460 6,680

\



Blatt (1Wiegeschein/Übernahmeschein
Containertransporte^Mossolor GmbH 	

482180Nr.Passer

t.ir EDV

Nr,

Mulde/Container Abqeh
Diese Ausfertigung {weiß) ist mit Unterschrift
des Beförderers und des Absenders/Empfängers
beim Absender/Empfänger abzugeben.

i Container
JI I I

GetauAmtliches Kennzeichen des Fahrzeuges
Zugmaschine _ Ai^nenger, Authefla' _

WAF-KR 553 ● Belad«

Material/Sorte .1. j1- . J

Altreifen LKW- und Siloreifen
I 1

I
i i

Menge ln tSortenschlüssel

160103 8 040
I i I,L X J

Kundennummer—, Kundennummer
cc Q

C2N100000-O 0)1

<v
W.fl.

I!ö
00:

Datum der Übernahme (Tag. Monat, jaho Rechnungsnummer

100000

«5:
121989

mxz
u

(T)

22.05.2025
<33

Cvi■o

^rnpfänger «Name. Anschnit)

Containertransporte

Wesseler GmbH

: ' Auf dem Platen 1

i '49326 Melle

Absender (Name, Anschrift) Beförderer (Name, Anschrift)<v

</> —
I N

Karec GmbH & Co.KG

INSOLVENZ

Centraliapark 12

59329 Wadersloh

Kundentransport
c

<1>
CD >■D

C
U. X0)

1in
0)

I> o >
0>

O 3

m
H-

< (/)

UnterschriftUnterschriftUnterschrift

I

1 Gewicht auf i Gespeichertes
der Waage

Nei

Wiegeschein Containertransporte Wesseler GmbHFrei für Vermerke 1 Gewicht Ge'A
i

23,500 15,460 8,040

LKW und Siloreifen

i

I

i	


